
Ortsgemeinde Höhn 
Bebauungsplan 

„Zeppen - 1. Änderung“ 
 
Stellungnahmen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten An-

regungen und Bedenken gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB im 
Rahmen der ersten Offenlage 

 
Die wesentlichen Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, sowie der Öffentlichkeit 

aus den Verfahrensschritten gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Ortsge-

meinderat zu bewerten, abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten. 

 

Folgende Anregungen und Bedenken sind zu würdigen: 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 

Nr. Name Schreiben vom 

- - - 

 

Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB 

 

Nr. Name / Institution Schreiben vom 

1 Deutsche Telekom Technik GmbH, 56073 Koblenz 26.08.2022 

2 Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, 56077 Koblenz 14.09.2022 

3 Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, 56409 Montabaur 01.10.2022 

4 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 56402 Montabaur 07.09.2022 

5 Landesamt für Geologie und Bergbau, 55129 Mainz 11.10.2022 

 

Die Stellungnahmen werden nachfolgend in der Spalte „Inhalt der Stellungnahme“ zunächst interpretiert, danach 

erfolgt die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvorschlag ein. 

 

 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen ohne Bedenken oder Anre-

gungen abgegeben: 

 

Nr. Name / Institution Schreiben vom 

1 Verbandsgemeindewerke Westerburg, 56457 Westerburg 24.08.2022 

2 Ericsson Service GmbH, 40549 Düsseldorf 29.08.2022 

3 Landesbetrieb Mobilität Diez, 65574 Diez 15.09.2022 

4 Forstamt Rennerod, 56477 Rennerod 22.09.2022 

5 Handwerkskammer Koblenz, 56063 Koblenz 26.09.2022 

6 Kevag-Telekom, 56073 Koblenz 30.09.2022 

7 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, 54292 Trier 30.09.2022 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB  
  

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

- - 
- - - - 

 
Im Rahmen der Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sind im Rahmen der Frist keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  
 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

1. Deutsche Telekom Technik GmbH, Koblenz  
Schreiben vom 26.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Lage der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom und 

anderer Ver- und Entsorger werden bei erforderlichen Ingenieurpla-

nungen zu Baumaßnahmen berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

1. Deutsche Telekom Technik GmbH, Koblenz (Fortsetzung) 
Schreiben vom 26.08.2022 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, Koblenz 
Schreiben vom 14.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, Koblenz (Fortsetzung) 
Schreiben vom 14.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Begründung und die Textfestsetzungen werden um die Hinweise 

und Forderungen der Direktion Landesarchäologie ergänzt. 

Folgender Text wird aufgenommen: 

„Der Geltungsbereich ist aus geographischen Gesichtspunkten eine ar-

chäologische Verdachtsfläche. Bei Bodeneingriffen können bisher unbe-

kannte archäologische Bodendenkmäler zu Tage treten, die vor ihrer 

Zerstörung durch eine Baumaßnahme fachgerecht untersucht werden 

müssen.  

Der Vorhabenträger wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Abliefe-

rungspflicht (§16-21 DSchG RLP) hingewiesen. Ein Baubeginn einer Erd-

baumaßnahme ist mindestens 2 Wochen vor Beginn über landesarchae-

ologie-koblenz@gdke.rlp.de oder unter der 0216 / 6675 3000 anzuzei-

gen. Ungenehmigte und nicht unangemeldete Erdbauarbeiten sind 

nach §33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG RLP eine Ordnungswidrigkeit.“ 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

3. Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, Montabaur 
Schreiben vom 01.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auf die Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie wird unter 

Punkt 3 (Schreiben vom 14.09.2022) eingegangen. 

Auf die Stellungnahme der SGD Nord, Regionalstelle Montabaur, wird 

unter Punkt 4 (Schreiben vom 07.10.2022) eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

4. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Montabaur  
Schreiben vom 07.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

4. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Montabaur (Fortsetzung) 
Schreiben vom 07.10.2022 

 

 

 

 

 
 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden in die Begründung mit aufgenommen. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Folgender Text wird in die Begründung mit aufgenommen: 

„Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Zeppen“ befindet sich in 

der Schutzzone II B des Wasserschutzgebietes „Stollen Alexandria“. Die 

Vorgaben der Rechtsverordnung „Stollen Alexandria“ (derzeit im Ent-

wurf) sind zu beachten. Die Errichtung baulicher Anlagen ist in der 

Schutzzone II verboten. Lediglich in einer Lückenbebauung werden Aus-

nahmen unter bestimmten Auflagen und Bedingungen zugelassen.“ 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Die mittlere Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung ist durch ge-

ologische Untersuchungen nachzuweisen. Die Einschaltung eines geo-

logischen Gutachters wird erforderlich. 

Das Ergebnis der Untersuchungen ist in die Begründung des Bebau-

ungsplanes aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss erforderlich. 
 

Ja-Stimmen: ______ 

 

Nein-Stimmen ______ 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

5. Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz  
Schreiben vom 11.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Folgender Text wird in die Begründung mit aufgenommen: 

„Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Zeppen“ wird von den 

Bergwerksfeldern „Victoria“ und „Steinberg I“ überdeckt. Im Bergwerk 

„Victoria“ erfolgte ehemals umfangreicher untertägiger Abbau von 

Braunkohle. Grubenbaue und Abbaubereiche mit einer Teufe von ca. 40 

bis 55 m sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und in unmittel-

barer Nähe verzeichnet. 

Für das Bergwerksfeld “Steinberg I“ ist kein Altbergbau im Planbereich 

verzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

5. Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz (Fortsetzung) 
Schreiben vom 11.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise und Empfehlungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Folgender Text wird in die Begründung mit aufgenommen: 

„Negative Auswirkungen des ehemaligen Bergbaus (Bodensetzungen, 

Sackungen, Tagesbrüche) können nicht ausgeschlossen werden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagesbrüche / Senkungen / Setzungen sind in der jüngeren Vergangen-

heit mehrfach aufgetreten. Zur genaueren Erkundung des Altbergbaues 

wird Kontakt mit den Rechtsinhaberinnen der Bergwerksfelder aufge-

nommen. Dazu wird ein Sachverständigen für Altbergbau / ein Bau-

grundgutachter eingeschaltet.  

Die Ergebnisse werden in die Begründung aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Beschluss erforderlich. 
 

Ja-Stimmen: ______ 

 

Nein-Stimmen ______ 
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Abwägung - Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB - Stand: 17.11.2022 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Bewertung Beschlussvorschlag 
    

5. Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz (Fortsetzung) 
Schreiben vom 11.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise und Empfehlungen werden zur Kenntnis genommen. 

Folgender Text wird in die Begründung mit aufgenommen: 

„Für geplante Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten wer-

den objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.  

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 1973 und der DIN 

18915 zu berücksichtigen.“ 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

 


